
-rü? 8"3 Ä 4,

$ lS-'3"T'ä;\ §*Ä ig F"! *a''s rl ft
KLÄRMACT-l§hr ZIJM An*rx*

Dr. Järgen Junghäinel
Lernstn2T
30159 Hannover

An die
Bezirksbürgermeisterin
im Stadtbezirk Mitte
Frau Cornelia Kupsch o.V.i.A

über den Fachbereich Zentrale Dienste

Hannover, den 29.11.201 8

Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Antrag gemäß der Geschäftsordnung des Rates der

die nächste Sitzung des Bezirksrates

Betr.: Vorfahrtsregelung an der Einmündung der Ebhardtstraße in die Marktstraße

An der Einmtindung der Ebhardtstraße in die Marktstraße wird eine.Vorfahrtsregelung .1
getroffen und umgesetzt.

Begründung:
Die Marklstraße wird als eine Art Durchgangsstraße empfunden. Verkehrsteilnehmer

realisieren oft nicht, dass hier,,Rechts vor I inks" gilt. Es kommt deshalb besgnders an der

Einmtindung der unscheinbaren Ebhardstraße zu unfalltreichtigen Situationen.
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